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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Kind besucht in Dorsten eine Tageseinrichtung für Kinder. 
 
Dafür erhebt das Amt für Familie und Jugend, Schule und Sport der Stadt Dorsten öffentlich-
rechtliche Beiträge. Grundlage ist die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inan-
spruchnahme der im Stadtgebiet Dorsten bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inan-
spruchnahme der Kindertagespflege und für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztags-
schulen in der Stadt Dorsten (Elternbeitragssatzung) vom 07.02.2008. 
 
Die vollständige Elternbeitragssatzung ist im Internet unter www.dorsten.de einsehbar. 
 
Höhe der Elternbeiträge und Verfahrensweise 
 
Die Beiträge der Eltern sind einkommensabhängig gestaffelt und abhängig vom Alter des Kindes  
und dem Betreuungsumfang. Für Kinder unter 2 Jahren ist auf Grund der Betreuungsintensität immer 
ein erhöhter Elternbeitrag zu entrichten! 
 
Deshalb muss ein Einkommensnachweis erbracht  werden. Bei der Aufnahme und danach auf Ver-
langen haben die Eltern dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und 
nachzuweisen, welche Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen zu Grunde zu legen ist. 
 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Ver-
hältnissen, die für die Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die 
Stadt Dorsten ist – ungeachtet dieser Verpflichtung – berechtigt, die persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Pflichtigen regelmäßig zu überprüfen.  
 
Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbei-
trag zu leisten.  
 
Im Rahmen der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rahmen einer zu aktualisie-
renden Berechnung aufgrund von Veränderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen sind die 
prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende Kalenderjahr zu berücksichtigen, wenn davon 
auszugehen ist, dass die Einkommenssituation voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestset-
zung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen 
Veränderung folgt. Bei Überprüfung einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden 
Beitragsfestsetzung wird das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. 
Ergibt sich in diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 01.01. des maßgeblichen Ka-
lenderjahres festzusetzen. 
 
Die Festsetzung des Elternbeitrages ist zunächst vorläufig und unterliegt dem Vorbehalt der Nach-
prüfung. Sobald das tatsächliche Einkommen des Kalenderjahres feststeht, findet eine Überprüfung 
statt. Diese kann zu einer Änderung des bereits festgesetzten Beitrages führen, ist aber aus Grün-
den der Erhebung  nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Förderung der Beitragsge-
rechtigkeit erforderlich.  
 
 
Ergeben sich unerwartet Änderungen bei den Einkommensverhältnissen und wird dadurch 
eine andere Beitragsstufe erreicht, so sind diese dem Amt für Familie und Jugend, Schule 
und Sport unverzüglich mitzuteilen. 
 
Das Einkommen  setzt sich zusammen aus: 
♦ Bruttojahreseinkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 
♦ Einkommen aus selbstständiger Arbeit 
♦ Einkünften aus Vermögen 
♦ Leistungen der Arbeitsagentur 

♦ Renten und sonstigen Sozialleistungen 
♦ Unterhaltsleistungen 
♦ Das Elterngeld bleibt bis zu einer Höhe von 300 € anrechnungsfrei. 
♦ Beziehen Eltern Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis als Beamtin/Beamter oder der 

Ausübung eines Mandats, so ist dem Einkommen ein Betrag von 10 v. H. dieser Einkünfte hinzu-
zurechnen. 

 
Vom Einkommen abzuziehen sind  
♦ die vom Finanzamt anerkannten Werbungskosten oder 

falls ein Steuerbescheid nicht vorliegt, der zurzeit anerkannte Werbungskostenpauschbetrag. 
♦ Familien mit mehr als zwei Kindern werden dadurch entlastet, dass der zurzeit gültige Kinderfrei-

betrag für das dritte und jedes weitere Kind vom Einkommen abgezogen wird. 
♦ Bei Personen, die Einkünfte aus mehreren Einkommensarten haben, darf nur die Summe der 

positiven Einkünfte berücksichtigt werden. 
♦ Verluste aus einer Einkommensart dürfen nicht von den anderen Einkünften abgezogen werden. 
♦ Dasselbe gilt für zusammen veranlagte Ehegatten. 

Hier dürfen Verluste des einen Ehegatten nicht von den positiven Einkünften des anderen Ehe-
gatten abgezogen werden. 

♦ Unvollständige bzw. unrichtige Angaben gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einer 
Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet  werden. 

 
 
Geschwisterkinder 
 

Besuchen mehr als ein Kind gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder nutzen das Angebot der 
offenen Ganztagsgrundschule oder der Kindertagespflege, so entfallen die Beiträge für das zweite 
und jedes weitere Kind.  
 
Ergeben sich unterschiedliche hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag zu zahlen. 
 
Pflegekinder 
 

Pflegeeltern zahlen für Pflegekinder in Vollzeitpflege, für die ein Kinderfreibetrag gewährt oder Kin-
dergeld gezahlt wird, den niedrigsten Elternbeitrag; es sei denn, sie sind der Einkommensgruppe bis zu 
17.500 EURO / pro Jahr zuzuordnen. Gleichzeitig wird das Pflegegeld um den zu zahlenden Eltern-
beitrag erhöht. 
 
Wird eine Mahlzeit von den Kindern eingenommen, so ist ein kostendeckendes Essensgeld an 
den Träger zu zahlen. 
 
Beitragszeitraum 
 

Das Kindergartenjahr beginnt grundsätzlich am 01.08. eines jeden Jahres und endet am 31.07. des 
darauf folgenden Jahres. 
 
Schließungszeiten des Kindergartens entbinden nicht von der Beitragspflicht. 
 
Übernahme der Elternbeiträge 
 

Das Amt für Familie und Jugend, Schule und Sport kann den Elternbeitrag ganz oder teilweise über-
nehmen, wenn den Eltern die Belastung nicht zuzumuten ist. 
 
Kinderbetreuungskosten 
 

Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt über die Höhe der geleisteten Elternbeiträge als Kin-
derbetreuungskosten können formlos beim Amt für Familie und Jugend, Schule und Sport beantragt 
werden. 


